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Bockenheim, Vorhabenbezogener Bebauungsplan "An den Tanzwfesen' 1 . Anderung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

l BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(gemäß $ 9 Abs. 1 - 7 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBI. 1. S. 2141), zuletzt geändert durch
Art. l Abs. l Nr. l der Verordnung vom 05. April 2002 (BGBL. l S. 1250) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01 .1990 (BGBI. 1, S. 132). zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Erleichterung
von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993 (BGBI. 1. S. 466).

1 . ART DER BAULICHEN NUTZUNG
($ 9 Abs. l Nr. l BauGB)

Allgemeines Wohngebiet($ 4 BauNVO)

Nach $ 1 Abs. 6 BauNVO wird folgendes festgesetzt

Die im allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
- Gartenbaubetriebe ($ 4 Abs. 3 Nr. 4 BAUNVO),
- Tankstellen ($ 4 Abs. 3 Nr. 5 BAUNVO)
sind unzulässig.

MI - Mischaebiet ($ 6 BauNVO)

Nach $ .1 Abs. 5 BauNVO wird folgendes festaesetzt

Die m Mischaebiet allgemein zulä$$igen Nutzungen
- Gartenbaubetrlebe ($ 6 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO).
- Tankstellen ($ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO).
- VerQnüaunasstätten ($ 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO}
sind unzulässia.

!gaclig labs.6 BauNVO wird folgendes festgesetzt

Die m Mischaebiet ausnahmswej$Q zulässiaen Nutzungen
- Veranüauncisstätten ($ 6 Abs. 3 BauNVO)
sind unzulässia.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
($ 9 Abs. l Nr. l BauGB)

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch
- die Grundflächenzahl (GRZ)
- die Geschossflächenzahl(GFZ)

die Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze
- die Höhe baulicher Anlagen

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf maximal ll festgesetzt

Die Höhe der baulichen Anlagen ($ 16 BauNVO) wird bestimmt durch die maximal zulässige Wand
höhe (Schnittlinie Außenwand und Dachhaut) und die Firsthöhe. Sie wird wie folgt festgesetzt:

Bei ll (max. 2 Vollgeschosse):
Wandhöhe max. = 7.50 m

- Firsthöhe max. = 12,50 m

Unterer Bezugspunkt dieser Festsetzungen ist die Oberkante des Gehweg- bzw. Mischflächenbelages
der zugeordneten öffentlichen Verkehrsfläche (Mittelwert entlang der Grundstücksfläche).

Für die Bebauung, die südlich an die Straße
Anlagen wie folgt festgesetzt:

Im Finkenschlag" angrenzt, wird die Höhe der baulichen
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Bockenheim, Vorhabenbezogener Bebauungsplan "An den Tanzwiesen' 1 . Anderung

Bei ll (max. 2 Vollgeschosse):
- Wandhöhe max. = 6,50 m

Firsthöhe max. = 1 1 ,50 m

Unterer Bezugspunkt dieser Festsetzungen ist die Oberkante des Gehweg- bzw. Mischflächenbelages
der zugeordneten öffentlichen Verkehrsfläche der vorhandenen Straße "lm Finkenschlag" (Mittelwert
entlang der Grundstücksfläche).

GRUNDFLACHENZAHL
($ 19 BauNVO)

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) und Geschoßflächenzahl (GFZ) sind Höchstwerte, die ausnutz-
bar sind, soweit die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen und die Bestimmungen der
Landesbauordnung nicht zu einer geringeren Ausnutzung zwingen.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von

1 . Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten.
2. Nebenanlagen im Sinne des $ 14 BauNVO.
3. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche
wird .
m itzu rechnen .

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut

Die im Plan festgesetzte Grundflächenzahl darf durch die unter Nr
zu 50 % überschritten werden.

l bis 3 genannten Anlagen um bis

3. BAUWEISE
($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB, $ 22 und 23 BauNVO)

Im Bebauungsplan ist festgesetzt

offene Bauweise ($ 22 Abs. 2 BauNVO)

Innerhalb der offenen Bauweise sind die Gebäude als Einzel- und Doppelhäuser zu errichten (siehe
Planeinschrieb).

4. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB, $ 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die Baugrenzen bestimmt

5. STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB)

Die Stellung der baulichen Anlagen wird durch die in der Planzeichnung eingetragene Hauptfirst-
richtung festgelegt.

6. FLACHEN FUR STELLPLATZE UND GARAGEN
($ 9 Abs. l Nr. 4 BauGB, $ 12 Abs. 6 BauNVO)

Oberirdische Garagen und Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie auf
der nicht überbaubaren Grundstücksfläche (bis in Höhe der Hinterkante der überbaubaren Grund-
stücksfläche von der öffentlichen Verkehrsfläche aus gesehen) zulässig.

Aus- und Einfahrten der oberirdischen Garagen müssen zu den öffentlichen Verkehrsflächen einen
Mindestabstand von 5,0 m einhalten.
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7. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT / ANPFLANZEN UND ERHALTEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN
/OFFENTLICHE GRUNFLACHEN
($ 9 Abs. l Nr. 20, 25 BauGB und $ 9 Abs. l Nr. 15 BauGB)

9 Abs. l Nr. 25a BauGB

is aroßkroniae standortaerechte
haft zu unterhalten. Der Standort

i$ zu 3 Meter vom dargestellten
Standort abweichen.

7.2 Bepflanzung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen ($ 9 Abs. l Nr. 25a BauGB)

Die unbebauten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht der Erschließung dienen, landschaftsgärtne-
risch oder als Gärten anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Pro Grundstück ist ein mittel- bis
großkroniger, standortgerechter Laub- oder Obstbaumhochstamm entsprechend der Gehölzartenliste
zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. In der Planzeichnung dargestellte Pflanzgebote werden an-
gerechnet. Bei allen Anpflanzungen im Geltungsbereich sind standortgerechte Baum- und Strauchar-
ten zu verwenden.

Der Anteil an Nadelgehölzen an der Gesamtpflanzung darf maximal 10 % betragen.
Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens bis zum Ende der nach der Fertigstellung der Baumaßnahme
folgenden Vegetationsperiode durchzuführen.

7.3 Private Grünflächen und Flächen zum Annljanzen von Bäumen und Sträuchern
($ 9 Abs. l Nr. 15 und Nr. 25 a BauGB)

Die festgesetzten privaten Grünflächen Dzen von Bäumen und Sträuchern
sind als dichte Gehölzhecke mit einheimischen Gehölzen entsprechend der Pflanzenliste anzulegen
und dauerhaft zu unterhalten oder sollen wild belassen und der natürlichen Sukzession überlassen
bleiben um somit die ökologische Qualität des Gebietes zu erhalten bzw. zu steigern.r')

!n mit einer mindestens 3 Meter breiten
.der Pflanzenliste beoflanzt werden

dqerechter Laub- oder Obstbaumhoch

7.4 Fassadenbegrünung ($ 9 Abs. l Nr. 25 a BauGB)

Fensterlose Wände sind standortgerecht mit Kletterpflanzen zu begrünen und dauerhaft zu unterhal
ten

7.5 Festsetzungen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft ($ 9 Abs. l Nr. 20 BauGB)

Bei allen Abgrabungsmaßnahmen ist humoser Oberboden vom Unterboden getrennt auszubauen und
der Boden vorrangig einer Wiederverwendung im Gebiet zuzuführen. Bis zum Zeitpunkt des Wieder-
einbaus ist der Boden in Mieten mit maximal 2 m Höhe zu lagern und durch geeignete Maßnahmen
vor Nässe zu schützen.
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Bockenheim, Vorhabenbezogener Bebauungsplan "An den Tanzwiesen' 1 . Anderung

7.6 Begrünung der öffentlichen Grünflächen

An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellen sind öffentliche Grünflächen anzulegen
destens 50 % der Flächen sind mit Bäumen und Sträuchern zu begrünen

Min

Die anzupflanzenden Bäume und Sträucher sind der Pflanzenlisten .Offentliche Grünflächen/ Obstge
hölze" zu entnehmen.

7.7 Pflanzenlisten

1. Baumarten für den Straßenraum

Acer negundo (Eschen-Ahorn)
Acer platanoides(Spitzahorn)
Aesculus x carnea (Rotblühende Roßkastanie)
Alnus cordata(Herzblättrige Erle)
Betula pendula (Birke)
Crataegus laevigata(Zweigriffliger Weißdorn)
Crataegus laevigata "Paul's Scarlet' (Echter Rotdorn)
Fraxinus excelsior(Gewöhnliche Esche)
Prunus padus(Traubenkirsche)
Quercus robur (Stieleiche)
Sobus aucuparia (Eberesche)
Tina cordata (Winterlinde)

2. Gehölze für die öffentlichen und privaten Grünbereiche

Acer campestre (Feldahorn)
Acer platanoides(Spitzahorn)
Betula pendula (Birke)
Prunus avium (Vogelkirsche)
Quercus petraea(Traubeneiche)
Quercus robur (Stieleiche)
Sorbus ada (Mehlbeere)
Sorbus aucuparia (Eberesche)
Tina cordata (Winterlinde)
Tina platyphyllos(Sommerlinde)
Ulmus carpinifolia(Feldulme)
Amelanchier lamarckii(Kupferfelsenbirne)
Buddleia davidii(Schmetterlingsstrauch)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Cornus sanguineum(Hartriegel)
Cornus mas (Kornelkirsche)
Corylus avellana (Hasel)
Ligustrum vulgare (Liguster)
Lonicera xylosteum(Heckenkirsche)
Philadelphus coronarius(Bauernjasmin)
Rosa arvensis (Feldrose)
Rosa canina (Hundsrose)
Rosa rubiginosa(Schottische Zaunrose)
Salix caprea (Salweide)
Sambucus nigra (Holunder)
Sorbus aucuparia (Eberesche)
Sorbus aucuparia var. edulis (Eßbare Eberesche)
Syringa vulgaris (Flieder)
Viburnum lantana(Wolliger Schneeball)
Viburnum opulus(Gemeiner Schneeball)

3. Gehölzarten für die Heckenbepflanzung
Acer campestre (Feldahorn)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Ligustrum vulgare (Liguster)
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Bockenheim. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "An den Tanzwfesen' 1 . Anderung

Fagus sylvatica (Rotbuche)

Hinzu kommen noch die Sträucher der Artenliste 2 .Gehölze für die öffentlichen und privaten Grünbe
reic e

4. Gehölze für die Begrünung der Lärmschutzmaßnahme

Aristolochia durior(Pfeifenwinde)
Clematis montana .Rubens"(Anemonen-Bergrebe)
Clematis vitalba (Waldrebe)
Hedera helix (Efeu)
Hydrangea petiolaris(Kletterhortensle)
Lonicera heckrottii(Feuer-Geißschlinge)
Lonicera henryk(Immergrüne Geißschlinge)
Parthenocissus trio. "Veitchii" (Wilder Wein)
Parthenocissus quin. .Engelmannii"(Mauerwein)

5. Obstgehölze

Apfelsorten Champagner Renette
Cox Orange
Danziger Kantapfel
Goldparmäne
Lederapfel
Rheinischer Bohnapfel
Roter Boskoop
Schöner aus Boskoop
Schöner aus Nordhausen

Birnensorten: Alexander Lukas
Gellerts Butterbirne
Gute Luise

Kirschsorten: Große schwarze Knorpelkirsche
Hedelfinger Riesen

Zwetschgen: Hauszwetschge

r'3 wicklung von Boden. Natur und
L:BDdschaft auf dem Flurstück 363/1

y nd Landschaft" auf dem
8ßmannsberq") ist gemäß
ausgewählter. brachaefal-

[derproqramms Umwelt-
y entwickeln. Dazu ist die

3chsenden Sträucher'
Kräuter zur Initiierung der

Esten vier Jahren zweima]i
le zwei bis drei Jahre eine

Mahd erfolgen

lächenanteil von ca
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Dgen für Minderunas-. Aus
enen Eingriffe zu erwarten

sind ($ 9 Abs. l a BauGB}

[sberuhiate Bereiche incl
Grundstücken werden

als Ausgleichsmaßnahmen zucleordnet:

e prQchender BeDflanzunl

e lyrstück 363/1 in einer Größen
ordnung von ca. 1 .21 0 mz
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11 BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
($ 88 Abs. l und 6 der Landesbauordnung (LBauO) für Rheinland-Pfalz vom 24. November 1 998 (GVBL. S. 365. BS 213-1) i. y
m $ 9 Abs. 4 BauGB) '

GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
($ 88 Abs l Nr. l LBauO)

1. DACH

1 .1 DACHFORM

Zulässig sind für die Hauptbaukörper Satteldächer.
sowie Pultdächer.

aus Satteldächern zusammengesetzte Dächer

Nebengebäude sind in derselben Dachform wie die Hauptbaukörper auszuführen. Auf Garagen sind
auch Flachdächer zulässig, sofern sie mit einer mittelhohen Staudenpflanzung begrünt werden.

1 .2 DACHNEIGUNG

Die Dachneigung der Hauptbaukörper muß mindestens 30' betragen. Für die in den Abstandsflächen
zulässigen Garagen und sonstigen Gebäude nach $ 8 Abs. 9 LBauO sind geringere Dachneigungen (z
25') zulässig. Für Garagen gilt weiterhin die Festsetzung zur Dachform (Punkt 1 .1 , Satz 2).

1 .3 DACHEINDECKUNG

Als Dacheindeckung sind außer rot- bis brauntonigen Materialien (z.B. Ziegel- oder Betondachsteine)
auch eine Metalleindeckung (z.B. Zink oder Kupfer) oder teilweise Glas zulässig.

Sonnenkollektoren sind zulässig

1 .4 DACHAUFBAUTEN, DACHEINSCHNI'TTE, DACHFLÄCHENFENSTER UND VERGLASUNG

Dachgauben, Dachflächenfenster und Dacheinschnitte dürfen in der Summe ihrer Breiten zwei Drittel
der Trauflänge der jeweiligen Dachseite nicht überschreiten.

Werden mehrere Gauben oder Einschnitte auf einer Dachfläche angeordnet, so sind sie auf einer ein
heitlichen Grundlinie anzuordnen (vgl. untenstehende Skizze). und es ist jeweils ein einheitliches For
mat zu wählen; vom Ortgang ist ein Abstand von mindestens 1 .0 m einzuhalten.

Fledermausgauben und Schleppgauben sind unzulässig. Zwerchgiebel sind zulässig

Die Länge eines Dacheinschnittes darf max. ein Drittel der Trauflänge betragen, jedoch max. 2.50 m

Dachflächenfenster müssen in einer Dachfläche auf einer einheitlichen Grundlinie angeordnet werden
und die gleiche Höhe einhalten (vgl. untenstehende Skizze). Die Gesamtbreite der Dachflächenfenster
darf höchstens ein Drittel der Trauflänge der jeweiligen Dachseite betragen.

WERK 8 PZ.,4N 9
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Bockenheim, Vorhabenbezogener Bebauungsplan .An den Tanzwiesen' 1 . Anderung

Höhe

Grundlinie

1 .5 DACHUBERSTANDE

Dachüberstände sind am Ortgang bis zu 0,4 m und an der Traufe bis zu 0,6 m zulässig (senkrecht zur
Außenkante Fassade gemessen).

Größere Überstände sind ausnahmsweise zur Uberdachung von Balkonen, Loggien, Eingängen und
Fassadenrücksprüngen bis zu einer Breite von max. 1/3 der jeweiligen Wandlänge zulässig.

2. FASSADEN- UND WANDGESTALTUNG

Für die Fassadengestaltung sind folgende Materialien zulässig
- verputztes Mauerwerk,
- Sichtmauerwerk

Holzverkleidungen bzw. unverputzte Holzkonstruktionen
- Verkleidung mit Naturstein.

Glasflächen ab einer Fläche von 4 m: sind so auszuführen, daß die Flächen in regelmäßigen Abstän
den durch vertikale Profile unterteilt werden.

3. PARABOLANTENNEN

Parabolantennen dürfen nur auf Dachflächen angebracht werden.
Die Farbe der Antennenschüssel ist der Dacheindeckung anzupassen

4. GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLÄCHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE,
STELLPLATZE UND EINFRIEDUNGEN

($ 86 Abs. l Nr. 3 LBauO)
r'3

Die nicht überbauten Flächen der Grundstücke sind naturnah oder als Zier- oder Nutzgärten anzulegen
und dauerhaft zu unterhalten.

Vorgärten dürfen nicht als Arbeitsflächen oder Lagerflächen benutzt werden und sind gärtnerisch zu
gestalten. Freistehende Müllbehälter sind im Vorgartenbereich ohne Sichtschutz unzulässig.

Zufahrten und Stellplätze auf den privaten Grundstücken sind mit einem Pflasterbelag (z.B. Beton
steinpflaster, Natursteinpflaster, Rasengittersteine, Pflaster mit Grünfugen) oder mit einer wasserge
bundenen Decke zu gestalten.

Zur Straßenverkehrsfläche hin dürfen die Grundstücke nicht eingefriedet werden. Ab der vorderen
Gebäudekante dürfen die Grundstücke mit max. 2 m hohen Holz- oder Metallstabzäunen oder mit
einheimischen, standortgerechten Hecken eingefriedet werden. Maschendrahtzäune sind nur zulässig
soweit sie in Hecken integriert werden.

WERK e P1.,4/V 10
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111 HINWEISE

1 . ARCHAOLOGISCHE BODENFUNDE

Bei der Vergabe von Erdarbeiten, insbesondere für die Erschließungsmaßnahmen. hat der Bauträger/
Bauherr die ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, dem Landesamt für Denkmalpflege
rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen. damit diese, sofern notwendig, überwacht werden
onnen

Qnkmalschutz- und Pfleae-
ist jeder zutagekommende archäologische Fund un-

verzüglich zu melden. die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände
sorgfältig gegen Verlust zu sichern. errn jedoch nicht von der Melde-

L8rchäoloqischen DenkmalDfleae
bunten, in Absorache mit den aus-

QIQaischen Forschung entspre-
chend durchgeführt werden können.

2. SCHUTZ VON UNTERIRDISCHEN LEITUNGEN

Bei Erdarbeiten sind die Vorschriften der Versorgungsträger zum Schutz von Leitungen zu beachten.
Bepflanzungen sind so vorzunehmen. dass mit einer Gefährdung der Versorgungsleitungen nicht zu
rechnen ist. Gebäude. Einzäunungen und Mauern sind so zu gründen, dass sie die Leitungen nicht
gefährden und bei Aufgrabungen an den Leitungen nicht gefährdet sind.

Bei der Verlegung von Leitungen sind die bestehenden und die im Bebauungsplan festgesetzten Ge
hölzstandorte freizuhalten gemäß dem Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Ent
sorgungsanlagen, FGSV 939.

3. GRENZABSTANDE FUR PFLANZUNGEN

Die Grenzabstände für Pflanzungen sind nach $ 44 Nachbarrechtsgesetz Rhl.-Pf. einzuhalten

4. BAUGRUND

IV EMPFEHLUNGEN

1 . BELAGSGESTALTUNG

Zur Befestigung der verkehrsberuhigten Bereiche, der öffentlichen Parkplätze und der Fuß- und Rad-
wege sollen wasserdurchlässige Materialien wie z. B. Pflasterbelag oder in den öffentlchen Grünflä-
chen Schotter gewählt werden. Zur Befestigung der Wege, Zufahrten und Stellplätze der privaten
Grundstücke sollten, soweit keine Gefahr des Schadstoffeintrages in das Grundwasser besteht. was-
serdurchlässige Beläge gewählt werden. Die Versiegelung aufgrund der Zufahrten zu den privaten
Garagen und Stellplätzen sollte auf Fahrspuren reduziert werden

2. REGENWASSERVERSICKERUNG

Das auf den Dachflächen anfallende Regenwasser soll auf den privaten Grundstücksflächen zurück.
gehalten, versickert und / oder gesammelt und als Brauchwasser oder zur Gartenbewässerung ver-
wendet werden.

Das auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Regenwasser soll
grenzenden Grünflächen versickert werden

soweit möglich, auf den an

WERK . PLAN 11
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Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan "An den Tanzwiesen'

B

Begründung

l Geltungsbere ic h

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst ein ca. 0,8

860/12, 860/8 und 860/7), 899/1
des Flurstückes Nr. 2843/8), 985

(Endstück im östlichen Teil), 2843/20 (bis in Höhe
der östliche Teil des Flurstückes Nr. 984 und 2844.

Die nördliche Seite der Straße "lm Finkenschlag" bildet die nördliche Grenze, östli-
che Grenze ist der Gleisbereich. Die westliche Grenze ist im nördlichen Teil der
"Meisenweg" südlich der Erschließungsansatz "Am Bahnhof"

Folgende Übersichtskarte zeigt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes

eltungsberbich
des rechtskrëXftigen
Bebauungsplanes

:erungëbqeich

WERK.PLAN 3

i:\bockenhe\bahngelä\l . änderung\bplan\begründung.040927.doc



Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan "An den Tanzwiesen' Begründung

2. Einfügung in die Gesamtplanung

Regionalplanung und Flächennutzungsplanung treffen für den Geltungsbereich des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes folgende Aussagen:

2.1 Regionaler Raumordnungsplan

Im Regionalen Raumordnungsplan von 24.11.1989 ist die Ortslage Bockenheim als
Siedlungsbereich Wohnen dargestellt, der auch das Plangebiet umfasst. Die Regio-
nalplanung weist der Gemeinde Bockenheim keine Funktion als Schwerpunkt zur
Siedlungsentwicklung bzw. als gewerblicher Entwicklungsort zu, so dass sich die
Wohnbau- und die Gewerbeflächenausweisung nach dem Eigenbedarf richten soll.
Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ausgewiesenen Flächen dienen der De-
ckung der Nachfrage nach Wohnraum und gewerblichen Flächen in Form eines All-
gemeinen Wohngebietes und

2.2 Bauleitplanung

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land
von 1987 ist der Bereich des Plangebietes als gemischte Baufläche und als Wohn-

WERK.PLAN 4
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Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan "An den Tanzwiesen' Begründung

3 Planungsanlass/ Planungsziele/ Planungszweck

Gemäß $ 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen
und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist

sobald

Allgemeines Ziel des Bebauungsplanes "An den Tanzwiesen" war es. für den Plan-
bereich eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allge-
meinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten und dazu
beizutragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebens-
grundlagen zu schützen und zu entwickeln ($ 1 Abs. 5 BauGB).

Durch den Bebauungsplan wurde der bestehenden ungeordneten Situation entge-
gengewirkt und die innerörtliche Entwicklung gesteuert. Die Inanspruchnahme neuer
Bauflächen im Außenbereich wurde durch die Nutzung innerörtlicher Baulandpoten-
tiale vermieden und so der Zersiedlung und dem Landschaftsverbrauch entgegnet.
Aufgrund seiner unmittelbaren Lage am Bahnhof und der damit einhergehenden gu-
ten OPNV-Anbindung, bot sich das Plangebiet als Wohn- und gemischter Standort
an

Durch den Bebauungsplan soll der bestehenden ungeordneten Situation entgegen-
gewirkt und die innerörtliche Entwicklung gesteuert werden. Die Inanspruchnahme
neuer Bauflächen im Außenbereich soll durch die Nutzung innerörtlicher Baulandpo-
tentiale vermieden und so der Zersiedlung und dem Landschaftsverbrauch entgeg-
net werden. Aufgrund seiner unmittelbaren Lage am Bahnhof und der damit einher-
gehenden guten OPNV-Anbindung, bietet sich das Plangebiet als Wohn- und ge-
mischter Standort an.

Vermeiden von nicht notwendiger Flächenversiegelung

Durchgrünung des gesamten Gebietes durch entsprechende Festsetzungen

Vermeidung von gebietsfremdem Verkehr, Verkehrsberuhigung

Neuordnen der Grundstücksgrenzen zur besseren Nutzbarkeit, Vorschläge zur
Parze llierung ,

Herstellen eines ansprechenden Siedlungsbildes durch Gestaltungsfestsetzun
gen, insbesondere über das Gestalten der Dächer und Fassaden.

WERK.PLAN 5
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Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan "An den Tanzwiesen' Begründung

4. Planungsgrundsätze

Als Aa der baulichen Nutzung wird im Plangebiet
Wohngebiet und ein Teil als "Mischgebiet" festgesetzt.

größtenteils das Allgemeine

Die zulässige bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke wird nach den Be.
stimmungen des Baugesetzbuches sowie der Baunutzungsverordnung rechtsver
bindlich festgesetzt. 4:11deLbisherjaen E $t$etzur)ae Qrq ben sich lediglich gering.

gehoben werden. Im Ubriaen be.
halten die bisherigen Festsetzungen ihre Gültiakeit.

Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten im Sinne des $ 6 Abs. 2
Nr. 6, 7 und 8 BauNVO sowie $ 6 Abs. 3 BauNVO sind im Plangebiet nicht zulässig.
Diese Nutzungen entsprechen nicht dem angestrebten Charakter des Plangebietes
und der angrenzenden Bereiche und werden deshalb ausgeschlossen.

Das Maja der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die Grundflächen
zahl, die Geschossflächenzahl, die Zahl der Vollgeschosse, die Höhe baulicher An
lagen sowie die maximale Sockel- und Wandhöhe bestimmt.

Die zulässige Grundflächenzahl beträgt für das Allgemeine Wohngebiet 0,35

Im Mischgebiet beträgt die zulässige Grundflächenzahl 0,4,
um ein Einfügen in die umgebende Bebauung zu gewährleisten. Die zulässige Ge-
schossflächenzahl liegt bei 0,7 bzw. 0,8. Durch diese Festsetzungen soll das Plan-
gebiet den Charakter des angrenzenden Siedlungsbereichs aufnehmen und gewähr-
leistet werden, dass die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß beschränkt
wirdr

Die im Plan festgesetzten GRZ- und GFZ-Werte stellen Höchstwerte dar, die aus-
nutzbar sind, soweit die Festsetzungen der überbaubaren Grundstücksflächen und
die Bestimmungen der Landesbauordnung nicht zu einer geringeren Ausnutzung
zwingen.

Die Zë1lL1191VQlbQ$chosse sowie die Höhe der baulichen Anlagen werden ebenfalls
aus städtebaulichen Gründen begrenzt. Es soll vermieden werden, dass überdimen-
sionierte Gebäude das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigen. Die Festsetzun-
gen berücksichtigen die Gebäudehöhen der angrenzenden Bebauung. Im Plangebiet
sind daher 2 Vollgeschosse (11) zulässig. Die zulässige Wandhöhe darf maximal
7,50 m, die Firsthöhe maximal 12,50 m betragen. Um dem Geländesprung südlich
der Straße "Am Finkenschlag" Rechnung zu tragen, wird hier die Wandhöhe auf
6,50 m und die Firsthöhe auf 1 1 ,50 m begrenzt.

Die llberbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Baugrenzen bestimmt

WERKePL4N 6
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Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan "An den Tanzwiesen' Begründung

Die Bauweise wird als offene Bauweise festgesetzt. In der offenen Bauweise sind die
Gebäude nur als Einzel- oder Doppelhäuser zu er-
richten. rch größere zusammen-
hänaende ilurla eine größere

cr] Einzel-, Doooel- oder
rundstückseinteilun-

elifejgen. Auf die Festsetzung von Einzel- und Doppelhäusern im großen Baufenster
"Am Bahnhof" wurde verzichtet, da durch die inzwischen vorhandene Bebauung die
Bauweise bereits festgelegt ist.

Für die beiden Grundstücke westlich der Erschließungsstraße wird auf eine derartige
Festsetzung verzichtet, da städtbaulich sowohl eine Einzelhaus- als auch eine Dop-
pelhausbebauung denkbar ist. Analog wird auch keine Firstrichtung festgesetzt. Bei
Einzelhausbebauung bietet sich aufgrund des Grundstückszuschnittes und der dar-
aus resultierenden Anordnung der Baufenster die giebelständige Bauweise an, bei
Doppelhausbebauung die traufständige Bebauung. Für die übrigen WA-Bereiche
wird die traufständige Bebauung festgesetzt.

Die Ergo!!!!faßung des Baugebietes erfolgt durch eine neuanzulegende Anliegerstra-
ße als Verbindung vom "Meisenweg" zum "Leininger Ring" sowie einer Stichstraße,
die südlich des "Finkenschlages" parallel hierzu verläuft. Die Verkehrsflächen sind
verkehrsberuhigt zu gestalten. Im Straßenraum sind Bäume vorgesehen.

Der vorhandene Schmutzwasserkanal, der vom Meisenweg zum Leininger Ring ver-
läuft, kann zur Einleitung der häuslichen Abwässer genutzt werden. Das anfallende
Regenwasser kann und darf nicht eingeleitet werden. Zur Behandlung des auf den
privaten Grundstücken anfallenden Regenwassers werden entsprechende Empfeh-
lungen ausgesprochen. Vom Vorhabenträger wurde ein Entwässerungskonzept vor-
gelegt, das mit den Verbandsgemeindewerken und den Wasserbehörden abge-
stimmt wurde.

Mit der Erschließung des neuen Baugebietes wurde auch eine geordnete Erschlie
ßung der westlich daran angrenzenden Grundstücke, die teilweise bereits neu be
baut sind, geschaffen.

Die derzeit unbefriedigende städtebauliche Situation wird geordnet und erhält eine
attraktive Ortsabrundung.

Die nehmen Bezug auf die beste-
henden gebietstypischen Merkmale der näheren Umgebung. Sie regeln die Gestal-
tung der Dächer, der Fassaden und Wände, der Parabolantennen sowie der unbe-
bauten Flächen der bebauten Grundstücke, Stellplätze und Einfriedungen. Diese
Festsetzungen sind notwendig, um vor dem Hintergrund der gegebenen Gestal-
tungsspielräume der Bauherren auf ein harmonisches Siedlungsbild am Ortsrand
von Bockenheim hinzuwirken.

Aus ölslilJoa schen Gründen werden die Inhalte des Landespflegerischen
beitrages integriert. Dazu werden u.a. folgende Festsetzungen getroffen:

Planungs-

zum Anpflanzen und
Grundstücksflächen,

Erhalten von Bäumen auf den privaten

WERKePZ.,4N 7
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Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan "An den Tanzwiesen' Begründung

zur Begrünung und Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen

zur Anlage privater und öffentlicher Grünflächen mit entsprechender Gestaltung

und Landschaft auf Flächen außer.
halb des Planaebietes.

e

Entsprechend den Aussagen des $c!!alltechnischen Gutachtens werden an der süd-
lichen Gebäudeseite des Mischgebietes, die dem Gemüsehandel zugewandt ist,
passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. An der betreffenden Fassade sind
keine Fenster von zum Schlafen genutzten Aufenthaltsräumen anzuordnen. Ergän-
zend wird diese Festsetzung auch für die nördlich angrenzende Bebauung, das erste
WA-Grundstück, getroffen.

WERK.PLAN 8
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Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan .An den Tanzwiesen' Begründung

5. Auswirkungen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Im folgenden sollen die wesentlichen Auswirkungen e
runa des Bebauungsplanes dargestellt werden, die bei der anschließenden Abwä
gung der öffentlichen und privaten Belange zu berücksichtigen sind.

Im Vordergrund des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes stand die städtebauliche

Grundsätzlich hat die Bebauung eines ca. 0,8 ha großen Gebietes Auswirkungen auf
Natur und Landschaft. Hauptkonfliktpunkt stellt hier die Oberflächenversiegelung dar,
welche Auswirkungen im Bereich des Bodenpotentiales, Klimas, Wasserhaushaltes
sowie der Fauna und Flora zur Folge hat. DieBetra(;tltur)a der Auswirkungen bezieht

ynd 1. Änderung des
rechtskräftigen Bebauunasolanes be-

reits dargelegt und abaewoaen wurden.

terurla verursachten Auswirkungen
[yrldlQqend von den zuvor im k]eineren Bauae-

De erneute Änderung der landesDfleaeri-
QrkomDensation wird damit akzeotiert.

haltlich nicht an die Reduzierun
des Bauqebietes auf 0.8 ha anaeDasst.

5.1 LandesDfleae

rlasplanes ergeben sich folgende
Anderunaen:

ß ynd Radweaes. den Wegfall von 5 ae-
Qhrsgrünfläche im Straßenraum er-

bt bisherigen
planun

ch die Situation folgendermaßen dar: die
ersieqelt. weiterhin befindet sich auf

t versiegelt. Der größte Teil des
er Baumaßnahmen als vectetationslo-

[lgen geprägte Fläche dar. Entlang der
.krautiqem Bewuchs noch wei-

testgehend erhalten.
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Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan "An den Tanzwiesen' Begründung

ityation im Bereich der Erwei
andespfleaerischen Pla.

nunasbeitraci :

LEGEN DE

B
M

Uberbaute Rächen (nmheit l)

Versiegelte Fnchen(Einheit l)
- Verkehrs$ääen

VKdidttete, unbewachsene Flächen

- unbefestigter Weg (Hoheit 3)

Ruderale Gras$ächen

- Schotter mit krautigetT} Bewuchs(Einheit 4)

igkeit der Fläche als qerint bis sehr aerina zu
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Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan .An den Tanzwiesen' Begründung

er heutigen Situation mit der ae-
lßzukünftiqer Werteüberschuss

von 10 Werteinheiten. Dies ergibt sich aus der geringen Wertigkeit der heutigen Si-
h rldenen Versieaelunaen und der arößten-

ie beqrünten Gartenflächen im Ver-

WERKeP1.,4N 11
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BESTAND
Flächen-
größe in m:   Okologische

Wertelnheit

Gesamtfläche 1 .193   
Uberbaute
Grundstücksflächen 200 0 0

versieaelte Flächen = 0 0

verdichtete.
unbewachsene Flächen: = 0.2 134
ruderale Grasflächen. Schotter
mit krautigem Bewuchs = 0.4 90

Gesamtanzahl der
ökologischen Werteinheiten     224



Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan "An den Tanzwiesen' Begründung

Im Einzelnen haben die geplanten Eingriffe Auswirkungen auf:

e Boden / Wasser

Aufgrund der neuen Versiegelung steht der Boden als Speicherkapazität für Nieder-
schlagswasser sowie als Lebensraum für Flora und Fauna nicht mehr zur Verfügung.
Durch die Bebauung wird zusätzlich der Gasaustausch zwischen Luft und Erdreich
unterbunden. Bodenleben und biologische Prozesse werden auf ein Minimum redu-
ziert. Im natürlichen Boden laufen zahlreiche biochemische und physikalische Pro-
zesse ab. Abgestorbene Pflanzen werden unter dem Einfluss von Mikroorganismen
wieder in pflanzenverfügbare Nährstoffe umgewandelt, kleinere Bodentiere durch-
krümeln den Boden und sorgen für eine bessere Durchlüftung durch Erhöhung des
Porenvolumens. Damit tragen sie zu einer besseren Wasserleitfähigkeit bei. Durch
die zunehmende Versiegelung und auch Teilversiegelung durch Pflasterung der
Wege sowie einer Verdichtung des Oberbodens geht eine Verminderung der Was-
seraufnahmekapazität des Bodens und damit eine Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildung am Eingriffsort einher.

$ die durch die Erweiterung und
Qr$iQqelten Flächen erfasst. Es zeigt sich

äQhen um ca. 275 m' (ca. minus 67
42 m: im Erweiterunasbereich

Qn Qin hoher Anteil verdichteter und bebauter
?) vorhanden ist. die in ihrer natürlichen

Funktionsfähigkeit eingeschränkt sind.

Die natürlichen Funktionen des Bodens werden aufgrund der Beplanung beeinträch-
tigt. Da Boden nicht vermehrbar ist, sind die natürlichen Bodenfunktionen nur dort
annähernd wiederherzustellen wo Boden entsiegelt wird.

e Klima / Luft

Grundsätzlich wirkt sich jede Versiegelung oder Teilversiegelung aufgrund der hier-
durch entstehenden höheren Abstrahlwerte negativ auf das Kleinklima aus. Groß
WERK.PLAN 12
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PLANUNG
Flächen-
größe in m2 Wertfaktor

Okologische
Werteinheit

Gesamtfläche 1 .193   
Uberbaubare
Grundstücksflächen 442 0 0

Uberbaubare Grundstücks-
flächen, 10% für GA, Zufahrten = 0 0

Verkehrsflächen 85 0.1 8.5

Nicht überbaubare
Grundstücksflächen 556 0.4 222.4

Einzelbäume 4 Stück 0.8 
Gesamtanzahl der
ökologischen Werteinheiten T    



Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan .An den Tanzwiesen' Begründung

räumigere Klimabeeinflussungen sind aufgrund der bereits vorhandenen Bebauung
des Plangebietes nicht zu erwarten.

Mit der Festsetzung der Pflanzgebote auf den privaten Grundstücken, der Belags-
gestaltung der Zufahrten zu den Garagen und Stellplätzen kann den kleinklimati-
schen Veränderungen entgegengewirkt und die Aufheizung von Flächen minimiert
werden. Positiv wirkt sich hier auch eine Bepflanzung der öffentlichen Verkehrsflä-
chen aus. Aufgrund der zu treffenden Pflanzgebote kann eine Verbesserung der kli-
matischen Situation erfolgen.

e Flora und Fauna

Die Uberbauung der Brachflächen bedingt einen relativ geringen Verlust für das Ve-
getationspotential und damit auch an Lebensräumen für Vögel, Insekten und Klein-
lebewesen. Durch die Schaffung nicht überbaubarer Grundstücksfläche (Gartenflä-
che), privater Grünflächen und den hierfür getroffenen Pflanzgeboten kann jedoch
ein Teil des Verlustes ausgeglichen werden, durch zusätzliche Ausgleichsmaßnah-
men können die Eingriffe vollständig ausgeglichen werden.

Auf den Privatgrundstücken erfolgt die Festsetzung eines Pflanzgebotes für einen
einheimischen standortgerechten hochstämmigen Laubbaum oder Obstbaum pro
GrundstClck. Auf eine standortgerechte Bepflanzung wird durch die Vorschläge zur
Artenauswahl hingewirkt. Dadurch wird vermieden, dass auf den verbleibenden
Grünbereichen nicht einheimische Gehölzarten gepflanzt werden, die für die einhei-
mische Tierwelt weniger ökologische Nischen bereit halten.

Auf den öffentlichen Verkehrsflächen werden Pflanzgebote ausgesprochen

. Orts- und Landschaftsbild

Durch die Neubautätigkeit wird das Orts- und Landschaftsbild verändert. Aufgrund
der derzeit ungeordneten und gestalterisch unbefriedigenden Situation ist zukünftig
jedoch aufgrund der gestalterischen und grünordnerischen Festsetzungen mit einer
Verbesserung der Situation zu rechnen.

5.2 Lärmsituation

Aufgrund der unmittelbaren Nähe des Plangebietes zur Bahnstrecke 3430 "Grün
stadt-Monsheim" wurde ein schalltechnisches Gutachtens erstellt. um die Geräusch
immissionen durch den Zugverkehr zu ermitteln und zu beurteilen.

Das schalltechnische Gutachten ermittelt anhand der Grundlagendaten der Deut-
schen Bahn AG die Emissionspegel tags und nachts und erarbeitet ein digitales Ge-
ländemodell als Grundlage zur Durchführung von Ausbreitungsberechnungen. Damit
werden die Geräuscheinwirkungen an den schutzwürdigen Gebäuden ermittelt und
können hinsichtlich des ggf. erforderlichen Lärmschutzes beurteilt werden.

IBK Ingenieur- und Beratungsbüro Kohnen: Untersuchung und Beurteilung der schalltechnischen
Auswirkungen des Schienenverkehrs Strecke "Grünstadt-Monsheim" im Bereich Bockenheim auf
das Plangebiet .An den Tanzwiesen", Bericht Nr. 99-1 1-2, Freinsheim, März 1999.

WERK.PLAN 13
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Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan "An den Tanzwiesen' Begründung

Als Beurteilungsgrundlage dient die DIN 18005 Teil l "Schallschutz im Städtebau"
wonach für das geplante Allgemeine Wohngebiet folgende Orientierungswerte gel
ten

Verkehrslärm

. Orientierungswert Tag (6 - 22 Uhr) 55 dB(A)

. Orientierungswert Nacht (22 - 6 Uhr) 45 dB(A)

Die aktuelle Streckenbelastung liegt derzeit tags (6 - 22 Uhr) bei 37 Zügen der Regi-
onalbahn (VT 628, Länge 50 m) und nachts (22 - 6 Uhr) bei einem Zug der Regio-
nalbahn (\rT 628) der Länge 50 m und zwei Zügen der Länge 100 m. Als maximale
Streckenbelastung wird von einer Verdreifachung der Zugzahlen ausgegangen, darin
ist die Belastung durch den Elsaß-Express sicher enthalten.

Das Gutachten kommt anhand der durchgeführten Berechnungen zu folgendem Er-
gebnis: bei maximaler Streckenbelastung wird an allen repräsentativen Immissions-
orten im Plangebiet (alle zur Bahnstrecke hin orientierten Gebäudefassaden) der
Orientierungswert für ein Mischgebiet tags und nachts unterschritten. Damit sind kei-
ne schalltechnischen Konflikte durch den Schienenverkehr zu erwarten.

Ergänzend zu dem Gutachten vom 03.03.1999, in dem die schalltechnischen Aus-
wirkungen des Schienenverkehrs der Strecke "Grünstadt-Monsheim" untersucht
wurden, ist auch die Betrachtung der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes
erforderlich. Die zulässigen Orientierungswerte für ein Mischgebiet wurden am Tag
und in der Nacht unterschritten. Bei Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes
käme es zu einer Uberschreitung der Werte um bis zu 3 dB(A).

Im Gutachten wurde von einer maximalen Streckenbelastung, d. h. von einer Ver-
dreifachung der aktuellen Zugzahlen ausgegangen. Nach derzeitigem Planungs-
stand ist jedoch nach Angaben der Deutschen Bahn AG für das Prognosejahr 2010
keine Erhöhung der Streckenbelastung zu erwarten. Daher liegt der Beurteilungspe-
gel aufgrund der aktuellen Streckenbelastung um ca. 4,8 dB(A) niedriger als im Gut-
achten von 1999 dargestellt. Die Ergänzung des schalltechnischen Gutachtens vom
20.03.2000 kommt daher zu dem Ergebnis, dass aus schalltechnischer Sicht keine
Bedenken gegen die Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet bestehen. Aufgrund
der Einhaltung der zulässigen Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete sind
Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahnlinie nicht erforderlich.

Die Ergänzung2 des o. g. Gutachtens vom 20.03.2000 untersucht die Geräuschein-
wirkungen aufgrund der Lagerhalle des südlich gelegenen Gemüsehandels im Gel-
tungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes. Dazu wurden die wesentlichen
Emittenten des Gemüsehändlers ermittelt. Es handelt sich um das Rangieren des

2 Ingenieur- und Beratungsbüro Dipl.-Ing. Guido Kohnen: Ergänzung des schalltechnischen Gutach
bens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes .An den Tanzwiesen" in Bocken
heim. Freinsheim 20.03.2000.
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Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan "An den Tanzwiesen' Begründung

LKW, Be- und Entladevorgänge, Warentransport in das Gebäudeinnere sowie der
Betrieb des Kühlaggregates. Die Betriebstätigkeit wurde in einem Modell erarbeitet
und die Emissionspegel für die Zeiträume Tag (6.00 - 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 --
6.00 Uhr) ermittelt. In einem digitalen Geländemodell wurden die für die Schallaus-
breitung bedeutsamen Einflussgrößen berücksichtigt, was als Grundlage für die
Ausbreitungsberechnungen zur Ermittlung der Geräuscheinwirkungen durch die Be-
triebstätigkeit des Gemüsehändlers dient.

Anhand der maßgeblichen Beurteilungsgrundlage TA Lärm (vom 26.08.1998) wur-
den die Berechnungsergebnisse beurteilt. Die Immissionsrichtwerte für das Allge-
meine Wohngebiet liegen am Tag bei 55 dB(A), in der Nacht bei 40 dB(A). Für das
Mischgebiet liegen die Werte entsprechend bei 60 bzw. 45 dB(A). Der Beurteilungs-
pegel am Tag liegt fast im gesamten Untersuchungsgebiet unterhalb von 50 dB(A),
so dass die Immissionswerte nach TA Lärm für Mischgebiete von 60 dB(A) und für
Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) deutlich unterschritten werden. Das ebenfalls
beurteilte Spitzenpegelkriterium wird ebenfalls sicher eingehalten.

Die für die Nacht (22.00 - 6.00 Uhr) errechneten Beurteilungspegel liegen in unmit-
telbarer Nähe des Betriebes (2 Grundstücke nördlich) bei 47 -- 55 dB(A), womit die
maßgeblichen Immissionsrichtwerte für Mischgebiete von 45 dB(A) und für Allgemei-
ne Wohngebiete von 40 dB(A) deutlich überschritten werden.

Für die drei nächsten Grundstücke des Entwurfs des Bebauungsplanes vom
21.05.1999 liegt der Beurteilungspegel bei 40 -- 45 dB(A), womit der zulässige Im-
missionsrichtwert für Mischgebiete von 45 dB(A) eingehalten wird. Im Bereich der
weiter nördlich angrenzenden Grundstücke werden Beurteilungspegel kleiner
40 dB(A) ermittelt, damit wird der Immissionswert für Allgemeine Wohngebiete von
40 dB(A) unterschritten. Die Ergebnisse für das Spitzenpegelkriterium sind entspre-
chend für die einzelnen Bereiche.

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Betriebstätigkeit des Gemü-
sehändlers die zulässigen Immissionsrichtwerte nachts für Allgemeine Wohngebiete
und in unmittelbarer Nähe des Betriebes auch für Mischgebiete teilweise überschrit-
ten werden. Aktive Schallschutzmaßnahmen werden als nicht ausreichend beurteilt
bzw. sind nur unter immensem Aufwand möglich. Daher wird empfohlen, auf eine
Bebauung in unmittelbarer Nähe des Betriebes zu verzichten, solange dieser an dem
Standort genutzt wird. Für die nördlich angrenzenden Bereiche wird eine Gliederung
in ein Mischgebiet und daran angrenzend Allgemeines Wohngebiet vorgeschlagen.
Die Grenzen richten sich dabei nach den ermittelten Beurteilungspegeln, die in der
lsophonenkarte (Nacht, Karte 2) dargestellt sind. Für die zur Lagerhalle orientierte
Fassade des 1 . Grundstückes des Mischgebietes ist festzusetzen, dass keine Fens-
ter von zum Schlafen genutzten Aufenthaltsräumen vorgesehen werden.

Abbildung 3 des Gutachtens zeigt die empfohlene Einstufung der Gebietsarten aus
schalltechnischer Sicht.

Bei entsprechender Ausweisung bestehen aus schalltechnischer Sicht keine Beden-
ken gegen die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "An den
Tanzwiesen"

Ergänzend zu dem Gutachten vom 03.03.1999, in dem die schalltechnischen Aus-
wirkungen des Schienenverkehrs der Strecke "Grünstadt-Monsheim" untersucht
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Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan .An den Tanzwiesen' Begründung

wurden, ist auch die Betrachtung der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes
erforderlich. Die zulässigen Orientierungswerte für ein Mischgebiet wurden am Tag
und in der Nacht unterschritten. Bei Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes
käme es zu einer Uberschreitung der Werte um bis zu 3 dB(A).

Im Gutachten wurde von einer maximalen Streckenbelastung, d. h. von einer Ver-
dreifachung der aktuellen Zugzahlen ausgegangen. Nach derzeitigem Planungs-
stand ist jedoch nach Angaben der Deutschen Bahn AG für das Prognosejahr 2010
keine Erhöhung der Streckenbelastung zu erwarten. Daher liegt der Beurteilungspe-
gel aufgrund der aktuellen Streckenbelastung um ca. 4,8 dB(A) niedriger als im Gut-
achten von 1999 dargestellt. Die Ergänzung des schalltechnischen Gutachtens vom
20.03.2000 kommt daher zu dem Ergebnis, dass aus schalltechnischer Sicht keine
Bedenken gegen die Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet bestehen. Aufgrund
der Einhaltung der zulässigen Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete sind
Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahnlinie nicht erforderlich.
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6. Abwägung

Gemäß $ 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne alle öffentlichen
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die
zulässige bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke wird nach den Bestim-
mungen des Baugesetzbuches sowie der Baunutzungsverordnung rechtsverbindlich
festgesetzt.

rlbezoaenen Bebauunasolanes "An

r)oeden Nachfraaebedinaunaen nach
Grundstücken zukünftiger Bauherren.

er Grundstücksaufteiluna und Bebauun
pelhäusern sowie in offener Bauwei.

urnen die Baufenster zu größeren Ein.
ilias Bauweise entsprechend festgesetzt

kilnftigen Bauherren reagiert werden
r festgesetzten Einzel- und Do

Bäumen und Sträuchern anstelle
glichen Bebauung mit Reihenhäusern.
$tgQsetzten GRZ eine größere anre-

e bei Festsetzung einer orivaten Grünflä-
!11ADpflanzen festgesetzt. Die Fest-

pricht inhaltlich voll den Aussagen zur

tl.Bßenraum wurden aufgrund der Enge des
Qrqyrlq$1eitunqen die anzuoflanzenden

Qrschoben. Die Pflanzuncien wur-
8Ghteile durch die Änderung des Stand-

ortes zu etwa nen sind.

Des weiteren wurde der Gemüsehandel, der im vorherigen Planstand überplant wur-
de, wieder aus dem Baugebiet herausgenommen und die vorherige Festsetzung mit
einem Mischgebiet im Anschluss an den Gemüsehandel wieder aufgenommen. Da-
mit mussten auch die Schallschutzmaßnahmen wieder aufgenommen werden.

Mit der Berücksichtigung des Zieles "Minimierung des Versiegelungsgrades" durch
Festsetzung der maximalen GRZ von 0,35 und 0,4 für das Allgemeine Wohngebiet
und der Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen kann der Versiegelungsgrad der
privaten Grundstücksflächen relativ gering gehalten werden. Es wird hiermit dem
gesetzlichen Vermeidungsgrundsatz Rechnung getragen.

WERK.PLAN 17
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Im Plangebiet sind jedoch keine bzw. nur sehr geringfügige Entsiegelungsmaßnah
men möglich, vielmehr müssen hier Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgen.

Durch die im Bebauungsplan ausgesprochenen Empfehlungen zur Rückhaltung und
Versickerung bzw. Verwendung des auf den Dachflächen anfallenden Regenwas-
sers als Brauchwasser und zur Gartenbewässerung sowie durch die Beschränkung
des Versiegelungsgrades (Empfehlung von wasserdurchlässiger Belagsgestaltung)
können die Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes im Gebiet selbst relativ ge-
ring gehalten werden. Aufgrund der geringen Wasserdurchlässigkeit des anstehen-
den Untergrundes (krWert <1 x IO'6 m/s) kann eine ausschließliche Versickerung mit
wirtschaftlich vertretbarem Aufwand nicht erfolgen. Daher wird angestrebt, das im
Gebiet anfallende Regenwasser weitestgehend innerhalb des Gebietes zurückzuhal-
ten, teilweise in den belebten Bodenschichten zu versickern, teilweise zu speichern
und zu nutzen. Dies wird durch die Empfehlungen zum Ausdruck gebracht. Im Rah-
men der Erschließungsplanung wurden Maßnahmen bestimmt, die zur Ableitung des
darüber hinaus anfallenden Regenwassers dienen. Diese wurden entsprechend mit
den Verbandsgemeindewerken und den Wasserbehörden abgestimmt. Bei der Ver-

Q.Vorgaben des Leitfadens "Flä-
al., 1998. Landesamt für Wasser-

$$t und bewertet für den ursorünalichen
ä [lderunaen und für den Eraän-

inariffe in Natur. Boden und
Landschaft.

iterl (ursprüngliche Planung) ab
1 . Änderung (= 358 Werteinhei

! !!)$i!!dAusaleichs- und Ersatzmaßnahmen vorzunehmen.

etat; Nordöstlich der Ortslage Bocken-
Dytzte Rebflächen. die seit ca. zwei bis drei

fqrund der Standortvoraus-
inberasbrachen- und Halbtrockenrasen-

Itin der Planung vernetzter BiotoDsvsteme
([des Landesamtes für Umweltschutz

und Gewerbeaufsicht für den Bereich formuliert.

Rheinland-Pfalz für die Pflege und
ebflächen -- BiotoosicherunasDroaramm

weltschonende Landbewirtschaftun.

he, die derzeit zwei Mal jährlich ae-
[ÜvDischen krautiqen Pflanzen vor a]]em

Qt Fläche bewirken. sofern dem nicht
dale!!.Q11t$p®chende Maßnahmen entaeaen bewirkt wird .

h: Es soll keine flächendeckende Neu-
[lktuell eine Ansaat der standorttvDischen
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ruehren auf eine zweima
ohren auf eine Mahd oro Jahr.

A!)s(;fließend ist nur noch alle zwei bis drei Jahre eine Mahd durchzuführen.

züqlich 150 m: aus der Er-
$teiaeruna der Ausgleich der

Qhten Eingriffe eaielt wer-
Qn 0,4 auf (intensiv genutzte Rebflä-
isher erfolgte Entwicklung der Fläche

Qrtiqkeit anzusetzen). Durch die
Qn Natur. Boden und Land-

e mit einer Wertigkeit von
H8lbtrockenra-

sen

00 m' auf. Für den Aus-
Qr] insgesamt ca. 1.210 m2 Fläche

och im Zusammenhang bear-
lächenanteile (2.390 m2. entspricht

faend dem gemeindlichen Oko.
konto autaeschrieben werden.

Der Vorhabenträger hat sich dazu zu verpflichten, die vorgesehenen Ausgleichs
maßnahmen direkt im Anschluss an die Fertigstellung der Erschließung durchzufüh
ren

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Lage der Ausgleichsfläche
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Kennzeichnung des für den Ausgleich vorgesehenen Grundstücks

Die Bilanzierung stellt nur einen ungefähren Anhaltspunkt für die Wertigkeit der ge-
troffenen Maßnahmen dar. Bei Beachtung der landespflegerischen Zielvorstellungen
und der Verwirklichung der Entwicklungs-, Schutz-, Gestaltungs- und Pflegemaß-
nahmen ist ein Ausgleich der durch die Beplanung des Gebietes erfolgten Beein-
trächtigungen gewährleistet.

Die negativen 4:uswirlsli!)aen auf Natur und Landschaft können durch die gestalteri-
schen und grünordnerischen Festsetzungen im Plangebiet (Pflanzgebote, Anlage
öffentlicher und privater Grünflächen etc.) sowie durch die Ausweisung der Ersatz-
fläche und der Durchführung der darauf vorgesehenen Maßnahmen vollständig aus-
geglichen werden.

Die Aussagen der Ergänzung des SQh311tQQhnischell.Qyt ctlter)$ vom 20.03.2000
belegen, dass die Ausweisung des Allgemeinen Wohngebietes entlang der Bahnlinie
keine Konflikte birgt, da die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete ein-
gehalten werden.

Die städtebauliche Neuordnung soll weiteren Flächenverbrauch im Außenbereich
verhindern. Durch die Lage des Baugebiets innerhalb vorhandener bebauter Flächen
verwirklicht der Bebauungsplan das städtebauliche Ziel "lnnenentwicklung vor Au-
ßenentwicklung" und trägt so in besonderem Maße dem Grundsatz des $ 1a Abs. l
BauGB (Bodenschutzklausel) Rechnung. Überdies rechtfertigt das Bauen in ökolo-
gisch verträglicher Weise (Minimierung des Versiegelungsgrades durch entspre-
WERKePZ..ÄN 21

:\bockenhe\bahngelä\l . änderung\bplan\begründung.040927.doc



Bockenheim Vorhabenbezogener Bebauungsplan .An den Tanzwiesen' Begründung

chende Festsetzung von GRZ und GFZ und zur Gestaltung der unbebauten Grund-
stücksflächen

. Hinsichtlich der Gestaltung der
Ortsrandlage an der Bahnlinie ist eine erhebliche Verbesserung des Ortsbildes zu
erwarten.

nen, die negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft können in Teilen durch
die Festsetzungen im Gebiet ausgeglichen werden, die Durchführung von zusätzli-
chen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb des Gebietes kann den voll-
ständigen Ausgleich der vorgesehenen Eingriffe herstellen.

Im Rahmen der 1 . Anderung wurden darüber hinaus geändert

Das Baufenster "Am Finkenschlag" (östliche Grenze) wird um einen Meter in Richtung
Osten und Süden vergrößert, damit sich die Nutzbarkeit des Grundstücks verbessert

Für das Baufenster "Am Bahnhof' entfällt die Festsetzung E/D
reits vorhandenen Bebauung entbehrlich wird

da sie aufgrund der be

Die Teilung der Grundstücke zwischen Mischgebiet und Spielplatz wird
Vermarktungssituation verändert, entsprechend das Baufenster angepasst

aufgrund der

Belange wurden folgende abwä

he Bedenken bestehen
$t.Da die ehemals im Bahnbesitz befindli-

[ltwidmet wurden. sind diesbezüa]ich
keine Erfordernisse zu beachten.

m die Aufnahme eines Hinweises
[$ch18q$versickeruna (Demuth et a].

([.Pfo]z. Heft 208/98) und im Rah-
Richtlirlien der DIN 4020. Dem Wunsch
gnieruoq der Ausaleichsfläche nicht für

ityrlqstrassen im Straßenraum von Baum-
t$prochen. als dass die Bäume aus

astrassen und Abständen der Bäume
Rahmen der Erschließunasola-

nuna berücksichtigt.

Dl9..LBDdwlr!$gl]3ftskBmmer weist auf die Erreichbarkeit eines landwirtschaftlichen
[geben, ist diese weiterhin

angeregt. einen Verweis auf Grundsät-
hmen des Förderprogramms Umweltschonen-
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wätlltet, brachaefallener Reb-
Q$ Förderprogramms

elle Variante. wird ein Hinweis auf
diesen Proarammteil eraänzt.

m Kauf der Grundstücke im Bahnbesitz durch den Er-
ine Entwidmuna der Flächen

der Abstimmung. Die Hin-
ge des schalltechnischen

eflossen. Weitere Hinweise zur Berück-
gQn werden im Rahmen der Er-

$Qhließunqsolanunq berücksichtiat.

st ll Wasserwirtschaft. Ab-
enden vorgebracht und weiterhin auf

[lqewiesen. Die damalige Stef-
an [licht unmittelbar sondern betraf die Er-

schließunasolanuna.

wurde durch einen Bauinteres-
che Grünfläche" käuflich

erl: Aus städtebaulicher und landes-
h Zur Sicherung der Bearünun-

ndu rlg vorgenommen und die
Dq$beitraq entsprechend anaeDasst. Für

glichen Grünfläche ein aerinaerer Pfle-
eaufwand zu erwarten.

Von Bürgern wurden im Rahmen der Auslegung keine Anregungen vorgetragen

Von Trägern öffentlicher Belange wurden im Rahmen der Auslegung folgende Anre
jungen vorgebracht:

Das Landesamt für Denkmalpflege Archäologische Denkmalpflege Speyer gibt neue
Hinweise zur Aufnahme in den Bebauungsplan. In den Textfestsetzungen ist unter
Ziffer lll (Hinweise) 1. bereits auf die Forderungen der archäologischen Denkmal-
pflege hingewiesen. Die Formulierung wird unter Berücksichtigung der in der Anre-
gung aufgeführten Punkte noch ergänzt.

Die DB Netz AG weist darauf hin, dass keine Einwände bestehen. wenn Aufschüt-
tungen, in diesem Fall eine begrünte Wallanlage, bis zur Grenze zum Gelände der
Deutschen Bahn AG vorgenommen werden. Dieser Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Im Rahmen der erneuten Auslegung können weitere abwägungsrelevante Belange
zu Tage treten.

WERK+Pt.ÄN 23
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7. Flächenbilanz

Begründung

WERK.PLAN 24
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   Flächengröße Flächenanteil in %

Gesamtfläche 8.325 m2 100 %

Bauflächen

davon

e WA - Allgemeine Wohn-
gebiete

e Mischgebiet  

62,9 %

private Grünflächen 1 .275 m2 15.3 %

öffentliche Grünflächen 290m2 3,5 %

Straßenverkehrsfläche

davon

e verkehrsberuhigter Bereich

e Fußwege  
18,3 %
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8. Bodenordnung

Zur Umsetzung des Bebauungsplanes ist keine gesetzliche Umlegung gemäß
$$ 45ff BauGB erforderlich. Die überplanten Grundstücksflächen befinden sich ü-
berwiegend in der Hand des Vorhabenträgers, so dass die Grundstücksteilungen
privatrechtlich vorgenommen werden.

Kaiserslautern, 27. September 2004
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Ergänzung zum DurchfUhrungsvertrag

Zum Vorhaben und Erschließungsplan
,,An den Tanzwiesen''
vom 02.02.2001

1. Die Ortsgemeinde Bockenehim

(nachfolgend Gemeinde genannt)

vertreten durch
llerrn Ortsbürgermeister hanson

und
2. Die Verbandsgemeinde Grünstadt-Land

(nachfolgend Verbandsgemeinde genannt)

vertreten durch
Herrn Beigeordneten Niederhöfer

und

Die Verbandsgemeinde Grünstadt-Land, Eigenbetrieb Verbandsge-
meindewerke Grünstadt-Land

(nachfolgend Verbandsgemeindewerke genannt)

vertreten durch den
Werkleiter, Herrn Niederhöfer

sowie

4. Die Westpfälzische Ver- und Entsorgungs Gmbh
- VVVE -

Burgstraße 11, 67659 Kaiserslautern,
(nachfolgend Erschließungsträger genannt)

vertreten durch
Herrn Dipl. Ing. Rainer Grüner

und
Herrn Dipl. Ing. Wolfgang Albrecht

schließen folgenden Vertrag

9
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Gegenstand des Vertrages

l Gegenstand des Vertrages ist die Erweiterung des Vorhaben "An den Tanzwiesen". Die
Erweiterung des ursprünglichen Vertragsgebietes ist im Lageplan (Anlage 1) gekennzeich.
ne

Beschreibung des Vorhaben

l

2

Das Vorhaben betrifft die Erschließung und die Bebauung der Grundstücke im erweiterten
Geltungsbereich des Bebauungsplan "An den Tanzwiesen, 1 . Änderung und Erweiterung".

Die Erschließungsanlagen sind auch im Erweiterungsbereich in Qualität und Ausstattung
bereits so ausgeführt, dass diese die vertraglich vereinbarten Eigenschaften aus dem ur-
sprünglichen Durchführungsvertrag erhellen und den anerkannten Regeln der Technik für
die Herstellung solcher Anlagen entsprechen.

$3

Durchführungsvertrag

l
Der Vorhabens- und Erschließungsträger verpflichtet sich zur Durchnihrung des Vorhabens
im Vertragsgebiet aufder Grundlage des ursprünglichen Vertrages vom 02.02.200 1 sowie
den nachfolgenden Vertragsergänzungen. Die im ursprünglichen Durchführungsvertrag ge-
troffenen Vereinbarungen behalten insgesamt, mit Ausnahme der Ubemahme der landes-
pflegerischen Ausgleichsmaßnahmen, ihre Gültigkeit auch air den erweiterten Geltungsbe-

2. Für die Umsetzung der sich aus der landespflegerischen Begleitplanung ergebenden Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen werden air das gesamte Vertragsgebiet, ursprünglicher Gel
tungsbereich und Erweiterung, im folgenden Ablösvereinbarungen getroffen, die die Rege-
lungen im Urvertrag ersetzen.



Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen

l Die Erschließungsträgerin hat.die im landespflegerischen Planungsbeitrag zum Bebauungs
plan "An den Tanzwiesen; 1 . Änderung und Erweiterung'' festgesetzten Maßnahmen der
landespflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß landespflegerischem Pla-
nungsbeitrag (LPB) -- siehe Anlage 2-, auf dem gesamten Grundstück der vorgesehenen
Ausgleichsfläche, mit einer Grundstücksgröße von ca. 3.600 m:, durchzuführen.

Die Endbuschung der gesamten Ausgleichsfläche ist zeitnah nach Satzungsbeschluss des
Anderungs- und Erweiterungsverfahren und die sonstigen Voraussetzungen erfullt sind,
durchzufilhren, spätestens jedoch bis zum 30.03.2005.

2 Die im LPB vorgesehene dauerhafte Pfllege (Mahd alle 2 bis 3 Jahre) wird durch die Orts
gemeinde übemommen.e'3

3 Die Erschließungsträgerin wird der Ortsgemeinde die Bereitstellung der Ausgleichsfläche
und die Ubemahme der dauerhaften Pflege durch Zahlung eines Ablösbetrages entschädi-
gen

$5

Ablösevereinbarung zum landespflegerischen Ausgleich

l Grundlagen der Ablösvereinbarung sind

a) Für die notwendige Ersatzfläche in der Größenordnung von 1.360 m' wird der Boden.
richtwert fÜr Weinbergsflächen mit 3,20 € zu Grunde gelegt. Dies entspricht einem
Wert von 4.352,00 €.

b) Für den Pflegeaufwand erfolgt eine Pauschalentschädigung in Höhe von 1 .500,00 €

b) Die ersparten Aufwendungen des Grundstückerwerb werden anteilig fur die notwendi
ge Ausgleichsfläche (Ansatz 1.360 m:) mit 5 % vom Bodenwert (4.352,00 €) ausgegli-
chen, dies entspricht einem Betrag in Höhe von 217,60 €

2 Der Gesamtablösebetrag wird als Pauschalbetrag in Höhe von 7.500,00 € vereinbart



Bestandteile des Vertrages

Bestandteile dieses Vertrages sind

a)

b)

c)

Ubersichtslageplan mit Abgrenzung der Geltungsbereichs
(Anlage l),
Ubersichtslageplan mit Abgrenzung des Grundstückes für Ausgleichs
nahmen (Anlage 2)
Bebauungsplan "An den Tanzwiesen; 1 . Änderung und Erweiterung"
(Anlage 3).

und Ersatzmaß

Wirksamkeitsklauseln

Dieser Vertrag wird wirksam, wenn

l die Erschließungsträgerin Eigentümerin der Grundstücke im Erweiterungsbereich ist oder
die Einverständniserklärung der derzeitigen Eigentümer vorliegt, die Grundstücke baupla-
nungsrechtlich einzubeziehen, oder

2 die Grundstückseigentümer sich gegenüber der Erschließungsträgerin vertraglich zur Über.
nahme der entsprechenden Erschließungskosten verpflichtet haben.
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Schlussbestimmungen

l Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift
form. Nebenabreden bestehen nicht.

2 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Rege
lungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch
solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich
entsprechen.
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Für die Verbandsgemeinde



Bockenheim Landespflegerischer Planungsbeitrag zum VBB "An den Tanzwiesen" Erweiterung und 1 - Änderung
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Lade der Ausgleichsfläche
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Kennzeichnung des für den Ausgleich vorgesehenen Grundstücks
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